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Antrag auf Herstellung eines Kanalhausanschlusses  
_________________________________________________________  

  

  

Gemeinde Schorndorf 

Kirchplatz 1 

93489 Schorndorf 
  

  
 Gemeinde Schorndorf   Tel.: 09467-7403-0 

 Fax: 09467-7403-30 
Klärwärter Schauber Mobil: 0177-5285693 
Bauhof Schorndorf Tel.: 09467-1017 

    

Ich / Wir beantrage(n)  
Name:        Vorname:         

Straße, Hausnummer:        PLZ:       Ort:        

E-Mail:        Telefon:        Telefax:        

für das Grundstück  
Flur-Nr:        Gemarkung:        Lage:       

den Anschluss an die öffentliche Entwässerungsanlage der Gemeinde Schorndorf  

(Lageplan 1 : 1 000 liegt bei).  

  

Die Anschlussarbeiten werden von folgender Firma durchgeführt:  
Firma, Anschrift:  

       
  

____________________________________    _____________________________________  
Ort, Datum            Unterschrift  

  

Mir / Uns ist bekannt, dass für mein / unser Grundstück ein  

  Mischwasserkanal    Trennsystem   Schmutzwasserkanal  

vorhanden ist.  

 

Der Kanalhausanschluss ist voraussichtlich geplant in der Kalenderwoche ___________  

 

Wichtig!  

Nach Zusammenschluss der Kanalhausanschlussleitung und vor dem Verfüllen des Rohrleitungsgrabens wenden 

Sie sich bitte an die Kläranlage der Gemeinde Schorndorf. Unser Fachpersonal wird dann vor Ort die 

durchgeführten Arbeiten überprüfen oder abnehmen.  
  

Die Bedingungen der Beitrags- und Gebührensatzung der Gemeinde Schorndorf werden anerkannt. Die auf das Grundstück anfallende 

Anschlussgebühr werde(n) ich / wir ohne Verzug leisten.  

 

 

 

____________________________________    _____________________________________  
Ort, Datum            Unterschrift  
  

   

 

 



Bearbeitungsvermerke:  (nicht vom Antragsteller auszufüllen) 

  Der Antrag wurde vollständig eingereicht.  

____________________________________    _____________________________________  
Ort, Datum  Unterschrift Sachbearbeiter        
 
 

 

 

 

Durch den Klärwärter einzutragen:  

  Anschluss vorhanden   Anschluss nicht vorhanden  

  Hausanschluss überprüft und abgenommen 

 

____________________________________    _____________________________________  
Ort, Datum      Klärwärter 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
Verantwortliche Behörde: Gemeinde Schorndorf, Kirchplatz 1, 93489 Schorndorf 

Tel: +49(9467)7403-0, E-Mail: poststelle@gemeinde-schorndorf.de  
Behördliche 
Datenschutzbeauftragte: 

Datenschutzbeauftragte der Gemeinden im Landkreis Cham 
Landratsamt Cham, Rachelstraße 6, 93413 Cham 
Tel: +49(9971)78-567, E-Mail: datenschutzbeauftragte.gmd@lra.landkreis-cham.de 

 

Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit / Empfänger der Daten: 
Die Daten werden zur Bestandserfassung über den Kanal- und Wasseranschluss erhoben.  
Empfänger der Daten ist die Gemeinde Schorndorf, Sachgebiet Bauamt. 
 
Zwecke der Verarbeitung: 
Ihre Daten werden erhoben, um  
• die Verbrauchsgebühren- und Bauwasserabrechnung erstellen zu können 
• die Bauwasserpauschale abrechnen zu können 
 

Rechtsgrundlagen der Verarbeitung: 
Ihre Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchst. a und c DSGVO, Art. 4 Abs. 1 BayDSG (bzw. bei besonderen 
Kategorien von Daten gem. Art. 8 BayDSG i.V.m. Art. 9 DSGVO) und den folgenden bereichsspezifischen Rechtsgrundlagen: 

- Art. 23, 24 Gemeindeordnung (GO) 
- § 11 Entwässerungssatzung der Gemeinde Schorndorf (EWS) vom 23.05.2019 erhoben.  

 

Empfänger bzw. Kategorien der Empfänger personenbezogener Daten bei Weitergabe: 
Die Abrechnung und Verbescheidung der Verbrauchsgebühren- und Bauwasserabrechnung erfolgt durch die Gemeinde 
Schorndorf. Zur Erfüllung dieser Aufgabe werden die von Ihnen vorgelegten Daten geprüft und gespeichert. Eine Weitergabe Ihrer 
Daten erfolgt zum Einzug der Gebühren an die Gemeindekasse sowie im Falle der Zwangsvollstreckung an das zuständige 
Amtsgericht, Gerichtsvollzieherstelle. 
 
Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland: 
Eine Übermittlung Ihrer Daten an ein Drittland ist nicht vorgesehen. 
 

Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten: 
Die Daten werden nach der Erhebung so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen 
unter Berücksichtigung behördlicher Dokumentationspflichten für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist.  
 

Rechte der Betroffenen: 
Nach der Datenschutzgrundverordnung stehen Ihnen Rechte zu. Diese können sie im Web unter folgender Adresse 
abrufen:https://www.gemeinde-schorndorf.de/de/unsere-gemeinde/impressum-service/datenschutz/    
Alternativ können Sie diese bei unserer Datenschutzbeauftragten (E-Mail: datenschutzbeauftragte.gmd@lra.landkreis-cham.de) 
erfragen. 
 
Bereitstellung der Daten: 
Die Gemeinde Schorndorf benötigt Ihre Daten, um Ihren Antrag auf Herstellung eines Kanalanschlusses zu bearbeiten. 
Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, kann Ihr Antrag nicht bearbeitet werden.  
 

 
 

Informationspflichten gem. Art. 13 und 14  

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 


